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Allgemeine Geschaftsbedingungen
fur
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guiltig ab 14.02.2025
SPORTZENTRUM Niederosterreich GmbH

(im Folgenden ,SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH" genannt)
Dr. Adolf Scharf-Stralle 25
A-3100 St. Polten

FN 99421h Landesgericht St. Polten
UID-Nr: ATU 19775704

Tel:+43 2742 295-0 oder Mobil: +43 676 847 547 611

e-mail: office@sportzentrum-noe.at

http:// www.sportzentrum-noe.at

Mitglied der Wirtschaftskammer Osterreich

1. Geltungsbereich und allgemeine Grundlagen

SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH schlieft Vertrage lber die Nutzung
der Sportanlagen und Seminarraume des SPORTZENTRUMS
Niederosterreichs, Beherbergungsvertrage im Hotel und Bewirtung (kurz
zusammen auch: Vertrage) nur auf Grundlage der nachstehenden
Allgemeinen Geschaftsbedingungen (kurz: AGB) ab. Mal3geblich ist jeweils
die zum Zeitpunkt der Buchung gultige Fassung.

In weiterer Folge wird die mannliche Form verwendet, sie richtet sich an alle
Geschlechter.

Vertragspartner im Sinne dieser AGB sind ausschlief3lich Unternehmer.

Alifélige AGB des \Vertragspartners werden nicht akzeptiert. Eines
besonderen Widerspruchs gegen diese durch SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH bedarf es nicht. Mit Buchung, spatestens mit
Annahme unserer Leistung, gelten die AGB der SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH als akzeptiert. Auch die Ubersendung einer
Buchungsbestatigung durch SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH gilt
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nicht als Anerkennung der Vertragsbedingungen des
Vertragspartners/Bestellers.

Die AGB der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH stellen die rechtliche
Grundlage der gesamten laufenden und zukinftigen Geschéftsbeziehung
zwischen dem Besteller und SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH dar.
Sie gelten auch wenn zukinftige Buchungen ohne ausdrickliche
Bezugnahme auf diese AGB erfolgen.

Sondervereinbarungen bedirfen der Schriftform. Die allgemeinen
Vertragsbedingungen gelten gegentber im Einzelnen getroffenen
Vereinbarungen subsidiar.

Gast: Ist jede natdrliche Person, die die
Beherbergung/Seminarraum/Sportstatte in Anspruch nimmt. Der Gast ist in
der Regel zugleich Besteller. Als Gast gelten auch jene Personen, die mit dem
Besteller anreisen (z.B. Familienmitglieder, Freunde, etc.)

Besteller: Ist eine Person, die als Gast oder fir einen Gast einen
Beherbergungs-/Nutzungsvertrag mit SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH abschlieBt sowie eine Person, die mit
SPORTZENTRUM  NIEDEROSTERREICH ein  Rechtsgeschaft im
Zusammenhang mit der Anmietung von Seminarrdumen oder Verpflegung
abschliefl3t. Der Besteller wird Vertragspartner dieses Vertrages sofern nicht
ausdrucklich anderes vereinbart wird.

Unternehmer: Der Begriff ist im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes zu
verstehen.

Vertrag: Ist der zwischen SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH und
dem Vertragspartner abgeschlossene Vertrag, dessen Inhalt in der Folge
naher geregelt wird.

Hausordnung: Sind die Allgemeinen Benutzungsbedingungen der
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH, die in der Rezeption sowie sonst
in den Eingangsbereichen der Anlage aushangen und die jeder Nutzer der
Anlagen einzuhalten hat.

2. Vertragsabschluss, Anzahlung

Angebote der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH sind unverbindlich
und freibleibend; insbesondere stellt die Prasentation der Angebote auf der
Website und versandten Preislisten kein bindendes Angebot dar; Abbildungen,
Zeichnungen, gelten nur als Annaherungswerte, sofern diese beim jeweiligen
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Produkt nicht als ausdricklich verbindlicher Fixwert angegeben wurden. Satz-
und Druckfehler bleiben vorbehalten. Geringfligige und sachlich
gerechtfertigte Anderungen nimmt der Besteller in Kauf.

Bei Vertragsabschlissen im Korrespondenzweg (Telefon, e-mail, online-
Reservierungssystem,...) kommt der Vertrag erst durch die ausdrickliche
Annahme der schriftlichen oder mindlichen Bestellung des Bestellers durch
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH zustande (Buchungsbestatigung).
Elektronische Erklarungen gelten als zugegangen, wenn die Partei, fir die sie
bestimmt sind, diese unter gewdhnlichen Umstanden abrufen kann, und der
Zugang zu den bekannt gegebenen Geschaftszeiten von SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH erfolgt.

Der Besteller ist an sein Vertragsangebot 30 Tage gebunden.
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH ist berechtigt, Bestellungen auch
nur zum Teil anzunehmen, oder ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

Weicht die Auftragsbestatigung von einer Buchung ab, so gilt im Zweifel die
Auftragsbestatigung.

Ist der Besteller nicht zugleich Gast und/oder nimmt der Besteller die
Bestellung fir (weitere) Gaste vor, so bleibt der Besteller dennoch
Vertragspartner der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH, sofern nicht
ausdrucklich Abweichendes vereinbart wird. Bei Bestellungen in Namen und
auf Rechnung des Gastes haftet der Besteller solidarisch fur die von ihm
getatigte Buchung.

Die Buchungsbestatigung wird grundsatzlich innerhalb von 24 Stunden nach
Einlangen der Bestellung versandt. Fur Buchungen, bei denen die Anreise am
selben Tag wie die Buchung erfolgt, ist eine umgehende Kontaktaufnahme mit
der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH-Rezeption erforderlich.

SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH ist berechtigt, den Vertrag unter
der Bedingung abzuschlief3en, dass der Gast und/oder Besteller bis zu dem in
der Reservierungsbestatigung angeflihrten Zeitpunkt eine Anzahlung in der
angegebenen Hoéhe leistet. Erklart sich der Gast und/oder Besteller mit der
Anzahlung (schriftlich oder mindlich) einverstanden, kommt der Vertrag mit
Zugang der Einverstandniserklarung bei SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH zustande. Klarstellend wird festhalten, dass das
Einverstandnis auch schllssig durch Bezahlung der Anzahlung durch den
Gast und/oder Besteller erfolgen kann. Bei Nichtleistung der Anzahlung ist
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH berechtigt, vom Vertrag
zurtckzutreten. Die Anzahlung ist grundsatzlich eine Teilzahlung auf das
vereinbarte Entgelt. SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH behélt sich
jedoch das Recht vor, die Vorauszahlung des gesamten vereinbarten Entgelts
zu verlangen. Die Kosten fir die Geldtransaktion tragt der Gast und/oder
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Besteller. Bei Kredit- und Debitkartenbezahlung gelten zusatzlich die
jeweiligen Bedingungen der Kartenunternehmen. Anstelle der Abbuchung des
Anzahlungsbetrages ist SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH berechtigt
die jeweilige Vorauszahlung auch im Wege einer Vorautorisierung auf der
Kreditkarte zu reservieren. Erteilt der Besteller/Gast/Kreditkarteninhaber dazu
mit Bekanntgabe der Kreditkartendaten die ausdriickliche Zustimmung
(Vorautorisierung) und wird die Reservierung des Anzahlungsbetrages durch
das Kreditkartenunternehmen bestatigt, kommt der Vertrag zustande.

3. Entgelt, Zahlungskonditionen, Vorauthorisierung

Wird keine ausdriickliche Preisvereinbarung getroffen, so gelten die Listenpreise
des Tages der Bestellung/Buchung.

Die Preislisten und sonstigen Kosten fir die Nutzung der Sportanlagen,
Seminarrdume und Hotelzimmer sind der auf der Website der SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH verdffentlichten Tarifliste zu entnehmen. Anderungen der
Tarife bleiben der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH ausdriicklich
vorbehalten.

Alle angegebenen Preise sind in € (Euro) angegeben und verstehen sich - sofern
nicht ausdricklich anders ausgewiesen exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Leistungen, die It. Vertrag und dieser AGB nicht ausdricklich inkludiert sind,
werden nicht Leistungsinhalt und werden gesondert in Rechnung gestellt.

Beitrage fur Dauernutzungsvertrage sind wertgesichert. Als Mal} zur Berechnung
der Wertbestandigkeit dient sofern nicht einzelvertraglich anders vereinbart der
von Statistik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2020 oder ein
an seine Stelle tretender Index.

Als BezugsgrofRe gilt die fur den Monat des Vertragsschlusses errechnete
Indexzahl. Die sich neu ergebende Nutzungsgebihr ist auf volle 10 Cent auf zu
runden.Erfullungsort flir die Zahlung des Kunden ist SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH. Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH (iber den bezahlten Betrag verfliigen
kdénnen.

Sollte die Nutzung von Sportanlagen bereits mehr als 10 Minuten vor dem
vereinbarten Reservierungszeitraum beginnen, bzw. die Nutzung mehr als 10
Minuten Uber diesen Zeitraum hinaus andauern (z.B. auf Grund von Auf- oder
Abbauarbeiten, Reinigung), gilt pro angefangene Stunde ein pauschaler
Kostenersatz in Hohe von EUR 75,00 als Entschadigung vereinbart. Fur verlorene
bzw. nicht retournierte Zimmerkarten oder andere Zutrittskarten wird ein
pauschaler Kostenersatz in Héhe von € 5,00 pro Karte in Rechnung gestellt.



3.7. Das vereinbarte Entgelt ist mittels der im Rahmen des Buchungsprozesses
vereinbarten Zahlungsmethode zu leisten.

3.8. Bei Dauernutzungsvertragen ist SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH
berechtigt — sofern nichts Abweichendes ausdricklich schriftlich vereinbart wurde
— Rechnungen in regelmafiigen Abstanden (zB in monatlichen Intervallen) zu
legen.

3.9. Zahlungen haben prompt nach Rechnungserhalt ohne Skonto zu erfolgen.

3.10. Eingehende Zahlungen werden von SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH ungeachtet jeglicher Zahlungswidmung nach freiem
Ermessen zuerst zum Kosten-, Aufwand- und Spesenersatz, dann zur Abdeckung
der Verzugszinsen und zuletzt auf Rechnung der jeweils altesten aushaftenden
Schuld verwendet.

3.11. Zustimmung zu Kreditkartenabbuchungen bei Buchung mittels
Kreditkarte:

Bei Buchung mittels Kreditkarte erteilt der Karteninhaber seine ausdriickliche
Zustimmung, dass das Entgelt fiir die gebuchte Beherbergung bei Nichterscheinen
des Gastes und/oder Bestellers ohne rechtzeitige Stornierung, von der Kreditkarte
abgebucht werden kbénnen.

Der Karteninhaber erklart seine ausdrickliche Zustimmung, dass fur den Fall,
dass nach Abreise des Gastes und/oder Bestellers Forderungen gegen ihn
festgestellt werden, die in dem aufgrund der Rechnung erstellten
Belastungsbelegs noch nicht berlcksichtigt waren, SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH diese Forderungen durch Nachbelastungs-Beleg
innerhalb von 30 Tagen nach Abreise des Gastes und/oder Bestellers direkt von
der Kreditkarte abbuchen lassen kdénnen.

Rickbuchungen erfolgen ausschliellich auf das im Rahmen der Buchung
belastete Kreditkartenkonto.

Erfolgt die Fixierung einer Buchung durch Bekanntgabe einer
Kreditkartennummer, stellt SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH eine
Autorisierungsanfrage an den Kreditkartenherausgeber und es wird ein Betrag in
der Hohe des Entgelts fiir die Beherbergung reserviert. Der Karteninhaber erteilt
hierzu seine ausdrickliche Zustimmung

4. Zahlungsverzug

4.1.Im Falle des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Héhe von 11 % p.a.
verrechnet.
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Bei Verzug auch mit nur einer Zahlung wird der gesamte offene Saldo des
Vertragspartners aus diesem oder anderen Geschaften sofort und abzugsfrei zur
Zahlung an SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH fallig. Dies gilt auch im Fall
einer Raten- oder Stundungsvereinbarung, wenn eine Teilzahlung nicht
fristgerecht getétigt wird. Fir jede von SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH
erstellte Mahnung werden Mahnkosten in der Héhe von EURO 30,00 pro Mahnung
verrechnet.

SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH ist bei Verzug des Vertragspartners mit
Zahlungen oder seinen sonstigen Leistungen - unbeschadet sonstiger Rechte -
berechtigt, Lieferungen bzw. Leistungen aus diesem oder anderen mit dem
Vertragspartner geschlossenen Vertragen bis zur Erbringung der vereinbarten
Gegenleistung unter Wahrung der noch offenen Lieferfrist zuriickzubehalten oder
nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurtickzutreten und
Schadenersatz wegen Nichterfillung zu verlangen. In letzterem Fall ist
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH berechtigt, die vereinbarte Anzahlung,
mindestens aber die entsprechende Stornogebihr (Pkt 7.) als
Mindestvertragsstrafe zu fordern bzw einzubehalten. Ein die Vertragsstrafe
Ubersteigender Schaden ist zusatzlich zu ersetzen. SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH behalt sich vor, mit sdumigen Zahler nur noch gegen
Vorauskasse zu kontrahieren.

Aufrechnungs- und Zuruickbehaltungsverbot des Bestellers

. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, wegen Gewahrleistungs-, Schadenersatz-

oder sonstigen Forderungen Zahlungen zurickzuhalten oder mit diesen
aufzurechnen, sofern diese Forderungen nicht gerichtlich festgestellt oder von
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH anerkannt sind.

SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH steht hinsichtlich  samtlicher
Forderungen aus den gegenstandlichen Beherbergungsvertradgen das gesetzliche
Zurlickbehaltungsrecht gemalt § 970c ABGB sowie das gesetzliche Pfandrecht
gemal § 1101 ABGB an den vom Gast in die Zimmer/den Anlagen eingebrachten
Sachen zu.

6. Zessions- und Verpfandungsverbot

Die Ubertragung oder Verpfandung von Rechten und Forderungen des
Bestellers/Gastes gegen SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH an Dritte ist
ausgeschlossen.



6.2.In  ,Allgemeinen  Geschéaftsbedingungen® des Kunden festgehaltene
Zessionsverbote und alle sonstigen Vertragsbedingungen, die die Zessionen von
Forderungen betreffen, gelten als nicht geschrieben, sodass SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH die Zession ihrer Forderungen jedenfalls frei bleibt.

7. Stornierung und Rucktritt

7.1. Durch den Besteller/Gast
Alle Stornos, Kontingentreduzierungen und Anderungen sind per E-Mail an
office@sportzentrum-noe.at bekannt zu geben. Als Stornierungszeitpunkt gilt jener
Zeitpunkt, in dem die Ricktrittserklarung SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH
zugeht.
Um im Stornofall abgesichert zu sein, empfehlen wir unseren Gasten den Abschluss
einer Storno-Versicherung.

7.1.1. STORNOS SPORTANLAGEN & SEMINARRAUME

7.1.1.1. Stornofristen und Gebiihren fiir Training, Match, Turnier, Seminar

- Storno bis 2 Wochen vor dem reservierten Termin keine Kosten
- Storno 2 Wochen bis 1 Woche vor dem reservierten Termin  50% der Kosten
- Storno innerhalb 1 Woche vor dem reservierten Termin 100% der Kosten

7.1.1.2. Stornofristen und Gebiihren fiir VERANSTALTUNGEN & EVENTS
- Storno 8 Wochen bis 3 Wochen vor dem reservierten Termin 30% der Kosten
- Storno 3 Wochen bis 1 Woche vor dem reservierten Termin  50% der Kosten
- Storno innerhalb 1 Woche vor dem reservierten Termin 100% der Kosten

7.1.2. STORNOS HOTEL

7.1.21. Stornofristen und Gebiihren fiir Einzelbuchungen

- Storno 8 Wochen bis 3 Wochen vor der 1. Nachtigung 30% der Kosten
- Storno 3 Wochen bis 1 Woche vor der 1. Nachtigung 50% der Kosten
- Storno innerhalb 1 Woche vor der 1. Nachtigung 100% der Kosten

7.1.2.2. Stornofristen und Gebiihren fiir Gruppenbuchungen



Eine Gruppenbuchung liegt dann vor, wenn eine gemeinsame Buchung mit einer
Sammelrechnung von mindestens 15 Personen oder mindestens 10 Zimmern

vorliegt.
- Storno ab Buchung bis 6 Monate vor der 1. Nachtigung 10% der Kosten
- Storno 6 Monate bis 3 Monate vor der 1. Nachtigung 30% der Kosten
- Storno 3 Monate bis 1 Woche vor der 1. Nachtigung 50% der Kosten
- Storno innerhalb 1 Woche vor der 1. Nachtigung 100% der Kosten

7.1.2.3. Kontingentreduzierung
o Bis 3 Monate vor der 1. Nachtigung wird eine 20%ige Kontingentanpassung
kostenfrei gewahrt.
o Bis zur Ankunft der Gruppe wird eine 10%ige Kontingentanpassung
kostenfrei gewahrt.

7.2. Stornierung und Kiindigung des Vertrages durch die SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH:

7.2.1. Die SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH behélt sich ausdriicklich die
Stornierung bereits erfolgter und bestatigter Reservierung vor, sofern dies aus
betrieblichen Grinden (z.B. Wartung, Instandhaltung oder Schonung von
Anlagen) erforderlich ist. Dies gilt auch im Falle von Eigenbedarf, wobei die
SPORTZENTRUM Niederosterreich den Eigenbedarf zumindest 10 Tage vor
Benutzungsbeginn per E-Mail bekannt geben wird.

7.2.2. Darlber hinaus ist die SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH zur
Stornierung berechtigt, wenn eine notwendige Kontaktaufnahme durch die
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH unter der angegebenen E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer nicht mdglich ist.

7.2.3. Bei einer Stornierung durch die SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH wird
der allenfalls bereits bezahlte Preis riickvergitet, wobei die Rilckvergitung
grundsatzlich auf die gleiche Weise erfolgt, wie die Bezahlung des Preises.
Daruberhinausgehende Anspriiche (zB Schadenersatzanspriiche) des Bestellers
oder Gasts, welcher Art auch immer, entstehen daraus nicht.

7.2.4. SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH ist berechtigt aus nachstehenden
wichtigen Grunden vom Vertrag zurlckzutreten bzw. diesen mit sofortiger
Wirkung aufzulésen, und zwar wenn

- das vereinbarte Entgelt nicht zum vereinbarten Zeitpunkt durch den Gast
bezahlt wird.

- SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH aufgrund héherer Gewalt, auf
Grund von Betriebsstorungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel
an Transportmitteln, behérdlichen Anordnungen, Folgen von auch nur lokalen
Unwetterereignissen oder Umweltkatastrophen oder aufgrund sonstiger
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aullergewdhnlicher Umstande (§ 1104 ABGB) verpflichtet oder gezwungen ist,
die vermieteten Raumlichkeiten oder Teile hiervon zu schlieBen bzw. eine
Nutzung einzustellen.

- der Gast von den Raumlichkeiten einen erheblich nachteiligen Gebrauch
macht.

7.25. Im Fall des berechtigten Rdicktrittes von  SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH sind samtliche Anspriiche des Gastes gegeniiber
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH ausgeschlossen, sofern keine
zwingenden gesetzlichen Anspriche bestehen.

8. Nutzung

Die SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH stellt die gebuchten Seminarraume,
Sportstatten, Hotel und Restaurants nur zu den jeweils gebuchten Zeiten zur Nutzung zur
Verfliigung. Sofern Nutzung zu unbestimmten Zeiten vereinbart ist, so ist die Nutzung zu
den allgemeinen Offnungszeiten, wie diese auf der Website der SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH verdffentlicht werden, gestattet. Anderungen der Offnungszeiten
sind zuldssig. Geplante Anderungen der Offnungszeiten sind durch Aushang an
geeigneter Stelle zumindest vierzehn Tage vor Wirksamwerden zu verkiinden.

Die Hausordnung (Allgemeine Nutzungsbedingungen) stellen die Grundlage fur die
Nutzung der Anlagen und Raumlichkeiten der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH
dar und gestattet die SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH die Nutzung nur auf Basis
dieser.

Der Besteller/Gast anerkannt, dass flir die Nutzung der Seminarrdume und Sportstatten,
Hotel und Restaurants die Beniltzungsbedingungen  (Hausordnung) der
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH zur Anwendung gelangen und nimmt diese als
bindend zur Kenntnis.

9. Hohere Gewalt

Ereignisse hoéherer Gewalt (,Héhere Gewalt”) sind solche, die aullerhalb des
Einflussbereich von SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH liegen und durch die
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH ganz oder teilweise an der Erfiillung seiner
Verpflichtungen gehindert wird.

Hohere Gewalt liegt insbesondere (ohne weitere Falle auszuschlieRen) in folgenden
Fallen vor:
- Krieg, bewaffnete Konflikte und Feindseligkeiten oder deren ernsthafte Androhung
sowie Burgerkrieg, Aufruhr, Revolution, militdrische oder usurpierte Macht und
Mobgewalt;
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- Terrorakte, Sabotage oder Piraterie;

- rechtmaRige oder rechtswidrige Amtshandlungen, behdrdliche Anordnungen,
Regeln, Vorschriften oder Anweisungen, durch die die SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH ganz oder teilweise an der Erfiillung ihrer Verpflichtungen
gehindert wird;

- Naturkatastrophen wie z.B. Uberschwemmungen (auch lokale), Erdbeben,
Flachenbrande;

- Epidemien, Pandemien, Endemien;

- Explosion, Brand oder Zerstérung der Sportanlagen,

- langerer Ausfall von Transport-, Telekommunikations- oder elektrischen Mitteln
oder - Wegen;

- Streik und rechtmafige Aussperrungen;

- Versorgungsschwierigkeiten und andere Leistungsstérungen bei Vorlieferanten
von SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH gelten als Héhere Gewalt, soweit
der Vorlieferant seinerseits durch ein Ereignis hoherer Gewalt gemaf
Vorstehendem an der Erbringung der ihm obliegenden Leistung gehindert ist.

SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH wird dem Kunden unverziglich den Eintritt
sowie den Wegfall der Hoheren Gewalt anzeigen und sich nach besten Kraften bemuhen,
die Auswirkungen der Hoheren Gewalt so weit wie moglich zu beschranken.

Beide Vertragsparteien werden sich bei Eintritt Hoherer Gewalt Uber das weitere Vorgehen
abstimmen und festlegen, ob nach ihrer Beendigung die wahrend dieser Zeit nicht
genutzten Zeiten nachgenutzt werden sollen.

Jede Vertragspartei ist berechtigt, von den von der Hoheren Gewalt betroffenen Vertragen
zurtckzutreten, wenn die Hohere Gewalt mehr als acht (8) Wochen andauert oder wenn
sich herausstellt, dass sie Uiber einen solchen Zeitraum andauern wird.

Das Recht jeder Vertragspartei, im Falle langer andauernder hdherer Gewalt den Vertrag
aus wichtigem Grund zu kiindigen, bleibt unberihrt.

In Fallen héherer Gewalt ist SPORTZENTRUM Niederdsterreich ab dem Zeitpunkt, zu dem
das Ereignis héherer Gewalt ein Leistungshindernis darstellt, fir die Dauer und im Umfang
des Bestehens des Ereignisses von seiner Lieferverpflichtung und der Erflllung von
sonstigen Vertragspflichten sowie von jeglicher Haftung fir Schaden oder sonstigen
vertraglichen Rechtsbehelfen wegen Vertragsverletzung befreit.



10. Besondere Regeln fir Dauernutzungsvertrage

10.1. Dauernutzungsvertrage werden — sofern nicht ausdriicklich anders vereinbart - auf die
Dauer einer Saison geschlossen und verlangert sich automatisch um eine weitere Saison,
wenn nicht bis 1. August des jeweiligen Jahres schriftlich mitgeteilt wird, dass eine
Verlangerung nicht gewlinscht ist.  Eine Saison entspricht einem Schuljahr in
Niederdsterreich.

10.2. Der Vertrag kann von beiden Seiten vorzeitig zum Ende des eines Schulsemesters
gekundigt werden. Die Kundigung ist rechtzeitig, wenn sie dem Vertragspartner
spatestens einen Monat vor Vertragsende zugegangen ist oder mitgeteilt wurde.

10.3. SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung —
auch vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit und ohne an Kiindigungsfristen und -termine
gebunden zu sein — kiindigen, wenn:

- der Besteller mit der Bezahlung des Mietentgelts in Verzug ist und der
ausstandige Mietentgelts trotz einer Nachfristsetzung von zumindest 14 Tagen
nicht vollstandig entrichtet wird;

- der Besteller oder dessen Mitglieder und Gaste wiederholt und trotz
zweimaliger erfolgloser Abmahnung erneut gegen die Vorschriften der
Allgemeinen Nutzungsbedingungen (Hausordnung) verstoRt/verstolien;

- der Besteller oder dessen Mitglieder und Gaste im SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH eine gerichtlich strafbare Handlung, die nur vorsatzlich
begangen werden kann, setzt.

10.4. Betriebsunterbrechungen: Zur Sanierung, Reinigung und Reparatur der Anlagen und
Raumlichkeiten sind ganzliche bzw teilweise Betriebsunterbrechungen méglich. Diese
werden bei Notwendigkeit vom Besteller akzeptiert und berechtigen ihn weder zu
Schadenersatzforderungen noch zur vorzeitigen Kundigung. Im Falle von
Betriebsunterbrechungen wird dem Besteller jedoch anteilig der Teil des Entgelts von
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH refundiert, der den nicht nutzbaren Flachen
und Zeitrdumen entspricht.

11. Besondere Regeln bei Veranstaltungen

11.1. Samtliche Trainings- oder Wettkampfveranstaltungen missen von einem vorher
namhaft gemachten Verantwortlichen geleitet werden. Die fir die Gruppe verantwortliche
Person ist verpflichtet, sich vor Beginn der jeweiligen Benltzungsstunde bei der Rezeption
der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH zu melden.



11.2. Samtliche Auf- und Abbauarbeiten sind innerhalb der gebuchten Benlitzungszeiten
durchzufihren. Fir den Abtransport aller angelieferten Sportgerate und sonstiger
Gegenstande ist unverzuglich nach der Veranstaltung selbst Sorge zu tragen. Des
Weiteren sind die Sportanlagen, Raumlichkeiten und Anlagen nach der Benttzung in den
Zustand bei Ubernahme zu bringen.

11.3. Fur die Reinhaltung der Sportanlagen, wie auch der Garderoben hat der
Vertragspartner Sorge zu tragen. Sollte dies nicht erfolgen, werden die anfallenden Kosten
diesem in Rechnung gestellt.

11.4. Info-, und Verpackungsmaterial, Karton, Glas, Sondermdill, etc. hat der Vertragspartner
selbst zu entsorgen. Die Benltzung des Entsorgungssystems der SPORTZENTRUM
Niederdsterreich GmbH fur diese Mdllarten ist nur im Falle einer ausdricklichen
schriftichen Vereinbarung gestattet. Im Falle des Zuwiderhandelns werden die
anfallenden Kosten der Mullbeseitigung der Nutzerin oder dem Nutzer in Rechnung
gestellt.

11.5. Fur die Einhaltung und Organisation samtlicher, vor allem sicherheitsrelevanter
Auflagen (Anwesenheit von Rettung bzw. arztlichen Dienst, Polizei, Feuerwehr, etc.) hat
Vertragspartner selbst zu sorgen, ebenfalls fir eine allenfalls erforderliche Meldung bzw.
Bewilligung der Veranstaltung bei der Behérde. Die Kosten sind vom Vertragspartner
selbst zu tragen.

11.6. Einrichtungsgegenstande sowie technische und sportliche Anlagen sind sorgsam zu
behandeln.

11.7. Eigene elektrische Anlagen dirfen nur mit Zustimmung von SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH verwendet werden. Die Aufstellung von Dekorationen oder
eigenen Einrichtungsgegenstanden ist nur mit Zustimmung von SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH gestattet. Die Gegenstande miissen samtlichen behdrdlichen
Bestimmungen und Auflagen entsprechen, insbesondere brandschutzrechtlichen
Bestimmungen, udgl.

11.8. Der Besteller ist verpflichtet, samtliche behérdliche Genehmigungen zur Abhaltung der
Veranstaltung selbst zu besorgen und ist dieser allein dafiir verantwortlich. Der Besteller
wird diesbeziiglich SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH vollkommen schad- und
klaglos halten.

11.9. Bei Veranstaltungsende sind alle Gegenstande wieder zu entfernen und vom Besteller
mitgebrachtes Verpackungsmaterial ist von diesem auf eigene Kosten zu entsorgen.

11.10. Allféllige sonstige mit der Einrdumung der Nutzungsrechte, dem Abschluss der
Vereinbarung sowie der Durchflihrung einer Veranstaltung verbundene Kosten, Gebihren
und Abgaben tragt der Besteller selbst.



11.11. Auflage, Preis und Vertrieb von Eintrittskarten hat der Besteller zu besorgen. Wenn
nicht ausdrucklich anderes vereinbart, ist neben dem Beniltzungsentgelt eine prozentuelle
Abgabe in Héhe von 10% der erzielten Einnahmen durch die Eintrittskarten zu leisten.

12. Besondere Bedingungen fur Buchung von Hotelzimmern

12.1. Die Zimmer sind - sofern im Rahmen des Buchungsprozesses keine anderen Zeiten
genannt werden, am Tag der Anreise ab 15.00 Uhr bezugsfertig. Am Tag der Abreise sind
die Zimmer bis langstens 10.00 Uhr vom Gast freizumachen. Wenn die Raumlichkeiten
zu einem spateren Zeitpunkt freigemacht werden, ist SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH berechtigt das Entgelt fir einen weiteren Tag in Rechnung zu
stellen.

12.2.Fir den Fall, dass das Zimmer bereits anderweitig vergeben ist, ist SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH berechtigt das Zimmer zu rdumen und die im Zimmer
zurickgelassenen Gegenstande des Gastes auf Kosten des Gastes und/oder Bestellers
einzulagern bzw. zu hinterlegen. Schadenersatzanspriche gemal den gesetzlichen
Bestimmungen bleiben unberihrt.

12.3.Jegliche Weitergabe der Zimmer (in welcher rechtlichen Form auch immer) ist
unzulassig. Eine Nutzung der Zimmer darf ausschlief3lich durch den Gast und die im
Buchungsprozess bekanntgegebenen Mitreisenden erfolgen.

12.4.Der Gast hat die Raumlichkeiten in ordnungsgemaflem Zustand tbernommen und
verpflichtet sich, diese pfleglich und unter mdglichster Schonung der Substanz zu
behandeln.

12.5.Das Rauchen in den Raumlichkeiten ist ausdrucklich untersagt.

12.6.Auch die Mithahme von Haustieren, insbesondere Hunden, ist nicht gestattet.
Ausgenommen sind Funktionshunde.

12.7. Der Gast ist berechtigt wahrend der Aufenthaltsdauer den bestehenden WLAN-Zugang
von SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH unentgeltlich zu nutzen. Die Nutzung hat
im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen.
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH (bernimmt keine Haftung fir allfallige
Ausfalle der Internetverbindung oder externe Angriffe und allenfalls dadurch fur den Gast
entstehende Nachteile. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

13. Besondere Bedingen fir die Gastronomie

13.1.Allfallige Wiinsche betreffend Offnung des Restaurants auRerhalb der bestehenden
Offnungszeiten (z.B. bei Veranstaltungen) sind mit der SPORTZENTRUM
Niederdsterreich im Einzelnen abzustimmen.



13.2.Die gastronomische Betreuung von Veranstaltungen oder Ahnlichem erfolgt
grundsatzlich durch die SPORTZENTRUM Niederdsterreich GmbH. Die
Inanspruchnahme anderer Personen bzw. Firmen bedarf der vorherigen Zustimmung
der SPORTZENTRUM Niederdsterreich GmbH.

14. Gewabhrleistung, Mangelriuge, Haftung

14.1. Die Ausubung des jeweiligen Sportes auf den Sportanlagen und den zur Verfligung
gestellten (Sport)Gerate erfolgt auf eigene Gefahr.

14.2. Der Besteller nimmt zur Kenntnis und hat sicherzustellen, dass alle Personen
(Gaste/Nutzer), die auf Basis seines Vertrages die Anlagen, Gerate und Raumlichkeiten
der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH nutzen, sich vor Beniitzung der zur
Verfigung gestellten Anlagen und (Sport)Gerate die Hausordnung zur Kenntnis nehmen.

14.3. Der Besteller nimmt weiters zur Kenntnis und hat sicherzustellen, dass alle Personen
(Gaste/Nutzer), die auf Basis seines Vertrages die Anlagen, Gerate und Raumlichkeiten
der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH nutzen, sich vor Beniitzung der zur
Verfligung gestellten Anlagen und (Sport)Gerate selbst von deren Funktionsfahigkeit und
Mangelfreiheit zu Uberzeugen.

14.4. Gewahrleistungs- oder Schadenersatzanspriche gegen SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH bestehen nur, wenn der Besteller Mangel unmittelbar nach
Beginn der Nutzung der Anlage/Raumlichkeiten SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH gegeniiber schriftlich riigt.

14.5. Es gilt die Vermutung, dass (Sport)Gerate und Anlagen, an denen vor Benlitzung kein
Mangel und / oder Schaden festgestellt und an der Rezeption gemeldet wurde, als im
Zeitpunkt der Ubergabe, mangel- und schadensfrei gelten. Mangel bzw. Schaden, die
bei der Ubernahme festgestellt werden, sowie Schaden, die wahrend der Benlitzung
entstehen, sind sofort bei der Rezeption zu melden. Etwaige Reparaturkosten gehen zu
Lasten des Bestellers, sofern der Schaden durch unsachgemafRe Nutzung entstanden
ist.

14.6. Eine Haftung fir allfalige Schaden des Bestellers/Gastes aufgrund einer
Vertragsverletzung durch SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH, gleichgliltig ob es
sich hierbei um unmittelbare oder mittelbare Schaden, entgangenen Gewinn oder
Mangelfolgeschaden handelt, ist auerhalb des Anwendungsbereiches des
Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen, sofern SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH nicht Vorsatz oder krasse grobe Fahrlassigkeit nachgewiesen
wird, wobei die Beweislast daflir auch hinsichtlich des Verschuldens beim Besteller/Gast
liegt. Die Haftung fir leichte Fahrlassigkeit, der Ersatz von Folgeschaden und
Vermdgensschaden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von mittelbaren



Schaden sowie solchen aus Ansprichen Dritter gegen den Vertragspartner/Gast sind
ausgeschlossen.

14.7. Schadenersatzanspriche  des Bestellers  gegeniber  SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH - sofern solche nach den vorstehenden Bestimmungen
Uberhaupt bestehen - verjahren jedenfalls innerhalb eines Jahres nach der Nutzung,
wenn sie nicht innerhalb dieser Frist gerichtlich geltend gemacht wurden.

14.8. Der Haftungsausschluss umfasst auch Anspriiche gegen Mitarbeiter und
Erfillungsgehilfen von  SPORTZENTRUM  NIEDEROSTERREICH  aufgrund
Schadigungen, die diese dem Besteller ohne Bezug auf einen Vertrag ihrerseits dem
Besteller zufligen.

14.9. Der Besteller hat selbst fiir eine klaglose Abwicklung von Veranstaltungen zu sorgen.
Im Verhaltnis zur SPORTZENTRUM Niederdsterreich Ubernimmt der Besteller die
Verantwortung fur die Veranstaltung, auch wenn ein Dritter im AuRenverhaltnis als
Veranstalter auftritt. Die SPORTZENTRUM Niederdsterreich bernimmt keinerlei Haftung
fur Veranstaltungen.

14.10. Far  etwaige Sach- oder Personenschaden, die wahrend der
Benltzungsdauer/Veranstaltung durch den Besteller, seine Mitglieder, Mitarbeiter,
Vertragspartner und/oder Besucher verursacht werden, haftet der Besteller.

14.11. Die R&umlichkeiten sind in gleich gutem Zustand wie bei Ubergabe an den Gast
wieder zuruckzustellen, dies unter Berucksichtigung einer gewohnlichen Abnutzung.

14.12. Fir die vom Gast in die Zimmer/Anlagen eingebrachten Sachen ubernimmt
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH keine Haftung fiir Verlust oder Beschadigung.

14.13. Der Besteller tGibernimmt die Verantwortung flir den Gast und sonstige Personen, die
mit seiner Zustimmung oder der Zustimmung des Gastes Zugang zu den Zimmer erhalten
haben, sodass er fiur Schaden haftet, die er oder diese Personen, schuldhaft verursacht
haben.

14.14. Im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte (wie zB. Nutzer, Veranstalter, Mitglieder,
Gaste, Besucher, eigene Vertragspartner,..) hat der Besteller SPORTZENTRUM
Niederdésterreich vollkommen schad- und klaglos zu halten.

14.15. Der Besteller hat selbst flr eine versicherungsmalige Deckung der mit einer
Veranstaltung verbundenen Risiken zu sorgen und Uber Verlangen der SPORTZENTRUM
Niederésterreich  GmbH den Abschluss einer geeigneten und angemessenen
Versicherung nachzuweisen.

15. Immaterialguterrechte/Werbung



15.1.Urheberrechte und Geschmacksmuster an Waren, Verpackungen, Fotos und
lllustrationen, Werbesujets usw sind und verbleiben bei SPORTZENTRUM
NIEDEROSTERREICH und stellen ausschlieRliches geistiges Eigentum von
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH dar.

15.2.SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH halt diverse Marken- und Kennzeichenrechte
insbesondere am SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH-Logo* und dem
,SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH- Schriftzug“.

15.3.Bei allen Werbungen und o&ffentlichen Aussendungen, welche die Bezeichnung
+SPORTZENTRUM Niederosterreich GmbH / SPORTZENTRUM Niederdsterreich”
beinhaltet, ist das Logo der SPORTZENTRUM Niederésterreich GmbH zu verwenden,
sowie auf den korrekten Wortlaut: ,SPORTZENTRUM Niederdésterreich“ zu achten.

15.4.Vertragspartner der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH kénnen im Zuge des
Vertragsabschlusses Vorlagen flir Werbezwecke anfragen. Vertragspartnern wird mit
Ubermittlung von Vorlagen gestattet, bspw. in Form von Flugblattern, Social Media
Beitragen ect, auf denen Veranstaltungen im SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH
beworben werde, diese Datenséatze/Vorlagen zu verwenden.

15.5.Jegliche Verwendung, Bearbeitung, Veranderung, Manipulation, sonstige Vervielfaltigung
oder Zurverfiigungstellung im Netz zu anderen bzw eigenen Zwecken oder abweichende
Verwendung ist untersagt, sofern nicht eine ausdrickliche schriftich Genehmigung fur
die abweichende Nutzung vereinbart wird. SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH
raumt damit lediglich ein jederzeit widerrufbares, einfaches, nicht exklusives Lizenzrecht
ein, und gelten diese immer nur bis auf Widerruf fir den konkreten Einzelfall als erteilt.

15.6.Die Aufstellung, von anderen Werbetafeln bzw. Werbetransparenten bzw. sonstige
Werbemdglichkeiten als jenen der SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH, bedarf der
Genehmigung durch die SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH. Fiir Merchandising
oder andere Verkaufsstandflachen wahrend einer Veranstaltung wird bei Anmeldung der
Veranstaltung ein Pauschalentgelt festgesetzt.

16. Geheimhaltung

16.1.Samtliche geschaftliche Informationen, die dem Kunden im Zuge der
Geschéftsbeziehung mit SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH bekannt werden, -
worunter insbesondere alle nicht offenkundigen kaufmannischen und technischen
Informationen zu verstehen sind - sind Dritten gegentber zeitlich unbeschrankt geheim
zu halten (Geschaftsgeheimnis).

16.2.Der Vertragspartner hat diese Verpflichtung auch seinen Mitarbeitern zu iberbinden.



17. Datenschutzhinweis

17.1. (1) Die Datenschutzhinweise gemafl Artikel 13 ff DSGVO sind unter http:/
www.sportzentrum-noe.at/datenschutz abrufbar.

18. Erfullungsort, Gerichtsstand, Vertragssprache

18.1.Erfullungsort ist der Ort der gemieteten Raumlichkeiten.

18.2.Es gilt Osterreichisches materielles Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

18.3.Internationale Zustandigkeit ist in Osterreich, der Gerichtsstand liegt beim sachlich
zustandigen Gericht fiir St. Pélten. SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH ist jedoch
berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.

18.4.Unabhangig davon, ob die AGB nicht nur in deutscher, sondern auch in anderer Sprache
Ubermittelt werden, ist stets die deutsche Fassung mafRgebend. Diese geht der
anderssprachigen Fassung, insbesondere bei Abweichungen, Unklarheiten, Zweifeln
oder dergleichen, vor.

19. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschéaftsbedingungen
unwirksam sein, so bleibt die Rechtswirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen der
Allgemeinen Geschéaftsbedingungen davon unberihrt. Anstelle der unwirksamen
Bestimmung gilt eine der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich mdglichst
nahekommende rechtswirksame Ersatzregelung als vereinbart.

20. Anderung der AGB

20.1. Anderungen und Abweichungen von diesen AGBs miissen schriftlich vereinbart
werden, das gilt auch fir die Vereinbarung des Abgehens von diesem
Schriftlichkeitsgebot.



20.2. SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH behélt sich das Recht vor,
Anderungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) vorzunehmen.

20.3. SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH wird den Besteller rechtzeitig vor

Wirksamwerden der Anderungen davon informieren. Die Verstandigung kann per E-Mail
erfolgen oder via Aushang an der Rezeption stattfinden.

20.4. Die Anderungen gelten als genehmigt, wenn der Besteller den Anderungen nicht
binnen vier Wochen ab Zugang der Verstandigung erkennbar widerspricht.
SPORTZENTRUM NIEDEROSTERREICH wird den Besteller gesondert darauf

hinweisen, dass die Anderungen mangels rechtzeitigen Widerspruchs als genehmigt
gelten.



	Allgemeine Geschäftsbedingungen
	für
	Unternehmer
	1. Geltungsbereich und allgemeine Grundlagen
	3. Entgelt, Zahlungskonditionen, Vorauthorisierung
	7. Stornierung und Rücktritt
	8. Nutzung
	9. Höhere Gewalt
	10. Besondere Regeln für Dauernutzungsverträge
	11. Besondere Regeln bei Veranstaltungen
	12. Besondere Bedingungen für Buchung von Hotelzimmern
	15. Immaterialgüterrechte/Werbung
	16. Geheimhaltung
	17. Datenschutzhinweis
	18. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Vertragssprache
	19. Salvatorische Klausel
	20. Änderung der AGB

